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Checkliste: Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes
	
	Ja
	Nein

	Werden Jugendliche nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt, § 8 Abs. 1 JArbSchG?
	□
	□

	Werden die Jugendlichen für die Teilnahme an der Berufsschule freigestellt?
	□
	□

	Betragen die Ruhepausen bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb Stunden mindestens 30 Minuten und bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden mindestens 60 Minuten?
	□
	□

	Ist sichergestellt, dass die Jugendlichen nicht mit Akkordarbeiten beschäftigt sind, § 23 ArbSchG?
	□
	□

	Ist ein Abdruck des Jugendarbeitsschutzgesetzes an geeigneter Stelle im Betrieb ausgelegt bzw. ausgehängt, § 47 JArbSchG?
	□
	□

	Existiert ein Verzeichnis über alle im Betrieb beschäftigten Jugendlichen, § 49 JArbSchG?
	□
	□

	Wurden alle Jugendlichen vor Beginn ihrer Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren informiert, § 29 ArbSchG?
	□
	□

	Liegen für alle im Betrieb tätigen Jugendlichen die Bescheinigungen über die ärztliche Erstuntersuchung vor, § 32 JArbSchG?
	□
	□

	Ist gewährleistet, dass die Jugendlichen den gesetzlich garantierten Erholungsurlaub nehmen können, § 19 JArbSchG?
	□
	□

	Ist dafür gesorgt, dass Jugendliche nicht mit gefährlichen Arbeiten im Sinne des § 22 JArbSchG beschäftigt werden?
	□
	□

	Fazit: Wenn Sie alle Fragen bejahen können, ist der Jugendarbeitsschutz in Ihrem Betrieb vorbildlich.
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